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Vorwort

1 Coeppicus: „Magische Zahlen im Betreuungsrecht – Zum Gesetz zur Stärkung der Funktionen der 
Betreuungsbehörde“, in: NJW 2014, S. 3703.

2 Zu den Gründen des Anstiegs ausführlich: Abschlussbericht zum Forschungs- und Praxisprojekt 
der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, Die Lebenslage älterer Menschen mit recht-
licher Betreuung, im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 
veröffentlicht auch im Internet unter: www.bmfsfj.de/resource/blob/78932/459d4a01148316e-
ba579d64cae9e1604/abschlussbericht-rechtliche-betreuung-data.pdf

Die rechtliche Betreuung als Rechtsfürsorge zum Wohl des betroffenen Men-
schen ist an die Stelle von Entmündigung, Vormundschaft für Erwachsene und 
Gebrechlichkeitspflegschaft getreten. Ziel des Betreuungsrechts ist es, Men-
schen in Angelegenheiten, die sie nicht mehr selbst regeln können und in denen 
andere Hilfen nicht mehr greifen, zu unterstützen. Den Betroffenen soll es er-
möglicht werden, ihr Leben eigenständig zu gestalten. Dazu gehören auch der 
wichtige Lebensbereich der Vermögenssorge und die damit verbundene Erledi-
gung aller Bankgeschäfte. Der Anstieg der Betreuungszahlen seit dem Inkraft-
treten des Betreuungsgesetzes ist dramatisch: In nur 14 Jahren hat sich die Zahl 
der unter gesetzlicher Betreuung stehenden Volljährigen verdreifacht.1 Der An-
teil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung wird sich in den nächsten Jah-
ren wesentlich erhöhen. So ist heute bereits jeder vierte Bundesbürger älter als 
60 Jahre, und schon im Jahr 2030 wird es jeder dritte sein. Die steigende Zahl 
älterer und betreuungsbedürftiger Menschen lässt das Betreuungsrecht in der 
Bankpraxis somit immer wichtiger werden.2

Ebenso erlangt die Vorsorgevollmacht im Bankalltag eine immer größere Be-
deutung, weil sie mit guten Gründen als ein wirksames Vorsorgeinstrument 
zur Vermeidung einer Betreuung empfohlen wird. Um hier vor allem den Bank-
praktikern eine zusammenhängende und gute Arbeitshilfe zu bieten, ist dieses 
Thema auch in der vorliegenden vierten, umfassend überarbeiteten Auflage als 
eigenständiges Kapitel beibehalten worden. Darin werden die grundsätzliche 
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Bedeutung der Vorsorgevollmacht und die im Bankgeschäft häufig auftreten-
den Fragestellungen behandelt.1

Die Überarbeitung der bisherigen Auflage wurde erforderlich, weil der Gesetz-
geber eine grundlegende Modernisierung des Betreuungsrechts zum 1. Ja-
nuar 2023 beschlossen hat. Das bis dato geltende Betreuungsrecht verwies 
vor allem zur Vermögenssorge und zur gerichtlichen Aufsicht auf die gesetz-
lichen Regelungen für den Vormund. Das Vormundschaftsrecht selbst stammt 
in weiten Teilen aus der Entstehungszeit des Bürgerlichen Gesetzbuchs aus 
dem Jahr 1896. Zwar enthält es detaillierte Regelungen zur Vermögenssorge 
des Vormunds, tatsächlich bilden diese allerdings weitgehend die Verhältnisse 
um das Jahr 1900 ab. Die im alten Betreuungsrecht für die Vermögenssorge be-
stehende Verweisung auf die Regelungen des Vormundschaftsrechts und ihre 
sinngemäße Anwendung auch für Betreuungsverfahren führte daher immer 
wieder zu einer großen Unübersichtlichkeit und barg für die Rechtsanwender 
erhebliche Probleme. 

Durch die neue gesetzliche Regelung zum 1. Januar 2023 wird das Vormund-
schafts- und Betreuungsrecht insgesamt neu strukturiert. Die bisherigen Vor-
schriften des Vormundschaftsrechts zu Vermögenssorge, zu Fürsorge und Auf-
sicht des Gerichts, zum Aufwendungsersatz und zur Vergütung wurden direkt 
in das neue und jetzt „eigenständige“ Betreuungsrecht (§§ 1814 ff. BGB) einge-
ordnet und, soweit erforderlich, an die neuen Anforderungen des Betreuungs-
rechts angepasst. Die vorgenommenen gesetzlichen Änderungen sind zentral 
darauf ausgerichtet, die Selbstbestimmung und die Autonomie unterstützungs-
bedürftiger Menschen sowohl im Vorfeld als auch innerhalb einer rechtlichen 
Betreuung zu stärken. An etlichen Stellen der gesetzlichen Neuregelung zum 
Betreuungsrecht wird klarer als bisher geregelt, dass die rechtliche Betreuung 
in erster Linie eine Unterstützung der Betreuten bei der Besorgung ihrer eige-
nen Angelegenheiten durch eigenes selbstbestimmtes Handeln gewährleisten 
soll und der Betreuer das Mittel der gesetzlichen Stellvertretung für den Be-
treuten nur einsetzen darf, soweit dies erforderlich ist. Das neue Betreuungs-
recht stellt zugleich sicher, dass Betroffene in sämtlichen Stadien des Betreu-
ungsverfahrens besser informiert und stärker eingebunden werden als vorher; 
insbesondere in die gerichtliche Entscheidung über das Ob und das Wie der 
Betreuerbestellung, in die Auswahl des konkreten Betreuers und die Kontrolle 
durch das Betreuungsgericht. Zu den wesentlichen Änderungen des neuen Be-
treuungsrechts zählen u. a.:

1 Noch ausführlicher zu den Fragestellungen aus dem Bereich der gesetzlichen Stellvertretung 
sowie des Rechts der Vollmachten: Kampermann: Handbuch Vollmachten, 2013.
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	▷ Der Vorrang der Wünsche des Betreuten wird als zentraler Maßstab des 
Betreuungsrechts normiert. Dieser gilt gleichermaßen für das Betreuer-
handeln, die Eignung des Betreuers sowie die Wahrnehmung der gericht-
lichen Aufsicht (insbesondere bei der Vermögenssorge und im Rahmen von 
Genehmigungsverfahren). Dieser Maßstab ist gleichsam die „Magna Charta 
des Betreuungsrechts“ (vgl. § 1821 BGB).

	▷ Die Betroffenen werden in sämtlichen Stadien des Betreuungsverfahrens 
besser informiert und stärker eingebunden (§§ 1814 ff. BGB).

	▷ Die gerichtliche Aufsicht wird stärker auf die Ermittlung der Wünsche der 
Betreuten als zentralem Maßstab ausgerichtet (vgl. § 1862 BGB).

	▷ Es wird das neue Rechtsinstitut der Vollmachtssuspendierung unter Geneh-
migungsvorbehalt des Betreuungsgerichts geschaffen (vgl. § 1820 Abs. 4 
BGB).

	▷ Die Gruppe der befreiten Betreuer wird erweitert um die Gruppe der Ver-
wandten in gerader Linie und Geschwister des Betreuten (vgl. § 1859 Abs. 2 
Nr. 1 und 2 BGB).

	▷ Es wird ein neues „Notgeschäftsführungsrecht für Ehegatten“ im Bereich 
der Gesundheitssorge eingeführt (vgl. § 1358 BGB).

	▷ Der Kontrollbetreuer wird gesetzlich definiert (§ 1815 Abs. 3 BGB) und die 
Voraussetzungen für seine Bestellung, seine Aufgaben und Rechte werden 
konkretisiert (vgl. § 1820 Abs. 3 BGB).

	▷ Die Rechtsstellung des Verhinderungsbetreuers wird verbessert (vgl. § 1817 
Abs. 4 BGB).

	▷ Es werden neue Auskunftspflichten des Betreuers gegenüber den naheste-
henden Angehörigen des Betreuten konkretisiert (§ 1822 BGB).

	▷ Vom Grundsatz des Trennungsgebots wird eine Ausnahme zugelassen, 
wenn Betreuter und Betreuer einen gemeinsamen Haushalt führen (vgl. 
§ 1836 Abs. 3 BGB). Gemeinschaftliche Konten und Depots von Betreuer 
und Betreuten können damit fortgeführt und müssen nicht aufgelöst oder 
in Einzelkonten bzw. Einzeldepots umgewandelt werden. 

	▷ Es wird die Pflicht zum bargeldlosen Zahlungsverkehr eingeführt (vgl. 
§ 1840 BGB).

	▷ Für eine andere Anlegung von Geld wird ein neues betreuungsgerichtliches 
Außengenehmigungserfordernis eingeführt (vgl. § 1848 BGB).

	▷ Es werden neue Anzeigepflichten für die Betreuer bei der Geld- und Ver-
mögensverwaltung eingeführt (vgl. § 1846 BGB). 
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Die vorliegende vierte, umfassend neu bearbeitete Auflage berücksichtigt die 
aktuelle Rechtsprechung und Literatur zum Betreuungsrecht und zur Vorsor-
gevollmacht (soweit darin bankgeschäftliche Bezüge enthalten sind) sowie die 
zahlreichen gesetzlichen Änderungen im Bereich des Bankrechts1 und des Be-
treuungsrechts2. 

Dieses Handbuch wendet sich – wie die Vorauflagen auch – an Bankpraktiker, 
in deren beruflichen Alltag die Themen Betreuungsrecht und Vorsorgevoll-
macht eine wichtige Rolle spielen. Es richtet sich auch an Betreuer, Betreute 
oder Angehörige von Betreuten3, die sich einen ersten Überblick über das Be-
treuungsrecht und die Vorsorgevollmacht sowie ihre Bedeutung für die Ge-
schäftsverbindung zu Kreditinstituten verschaffen wollen. Es will Ratgeber 
sein für Rechtsanwälte, Verfahrenspfleger, Betreuungsvereine, Betreuungsbe-
hörden und alle, die aus beruflichen Gründen mit diesen Themen in Berührung 
kommen. Und schließlich kann es alle diejenigen unterstützen, die sich in Vor-
bereitung auf eine jederzeit denkbare eigene Betroffenheit über dieses Thema 
informieren wollen.

Sehr herzlich danken möchte ich allen Leserinnen und Lesern für die sehr 
freundliche Aufnahme des Bandes und die zahlreichen Anregungen, die mich 
zwischenzeitlich immer wieder erreichen (Bankpraxis-Kampermann@gmx.de).

Gießen, im Januar 2023

Dr. Markus Kampermann

1 Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz – GwG) 
in der Fassung vom 13. August 2008; Gesetz zur Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie, des 
zivilrechtlichen Teils der Zahlungsdiensterichtlinie sowie zur Neuordnung der Vorschriften über 
das Widerrufs- und Rückgaberecht.

2 Gesetz zur Änderung des Zugewinnausgleichs- und Vormundschaftsrechts; Gesetz zur Reform des 
Verfahrens in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG-
Reformgesetz – FGG-RG); Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenhei-
ten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG); Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts 
in der Fassung vom 18. Juni 2009. Das Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbe-
hörde vom 28. August 2013, in Kraft getreten am 1. Juli 2014, geht zurück auf Abschlussbericht der 
interdisziplinären Arbeitsgruppe unter Leitung des Bundesministeriums der Justiz und des Ver-
braucherschutzes und verfolgt das Ziel, durch Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörde 
die Bestellung eines Betreuers soweit wie möglich zu vermeiden und die Selbstbestimmung der 
Betroffenen zu stärken.

3 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im gesamten Text auf die weibliche Schreibweise zu-
gunsten des generischen Maskulinums verzichtet. Die Verwendung der männlichen Form schließt 
selbstverständlich die weibliche Form mit ein.
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